
 

 

B  e  r  a  t  u  n  g  s  v  o  r  l  a  g  e 
Gemeinde Grünheide (Mark) 
 

 
Vorlage-Nr. 

 

 
Beratungsgremien 

 
zur 

Behandlung 
vorgesehen 

 

 
Termin 
Sitzung 

 
behandelt 
(Datum) 

 

 
0087/20 

1 Ortsbeirat x 27.10.2020 27.10.2020 

2  Hauptausschuss  x 12.11.2020  

x öffentlich 3 Finanzausschuss x 03.11.2020  

 nichtöffentlich 4  Ausschuss f. BOW x 29.10.2020  

 5  Ausschuss f. ONUTGV x 08.11.2020  

 6 Ausschuss f. SJKS x 02.11.2020  

Amt/Fraktion bürgerbündnis-FDP 

Datum der Erstellung 22.09.2020 

Vermerke zu Änderungen 28.10.2020/Antragsteller/ nach Beratung im OB Grünheide 

 
Betreff: 

Antrag der Fraktion bürgerbündnis-FDP: „„“Beratung und Beschlussfassung über den 
Entschließungsantrag „Die Gemeindevertretung Grünheide (Mark) fordert den Bahnhof 
Fangschleuse zu ertüchtigen und an seinem jetzigen Standort zu belassen“ 

Rechtsgrundlage: 
- BbgKVerf 

 
Bezug: 

- 1. Änderung B-Plan 13, Informationsveranstaltung der Gemeinde Grünheide (Mark) „Stand des 
B-Plan-Verfahrens Freienbrink-Nord“ am 10.09.2020, Offenlage Entwurf Stand 02.10.2020 

- Niederschrift über die Sitzung des Ortsbeirates Grünheide am 18.08.2020, TOP 10 
- AIL Landtag Brandenburg, TOP 01 Sitzung am 20.08.2020, Öffentliches Fachgespräch 
- DB Netze, Präsentation 20.08.2020  Bahnhof Fangschleuse Anbindung Tesla-Werk an die 

Schieneninfrastruktur-Aktueller Stand (Anlage1) 
- Pressemitteilung des VBB -  Stellungnahme VBB-Chefin zu Bahnsteiglängen auf der RE1-Linie 

Stand 13.09.2019 (Anlage 2,) 
- MOZ vom 04.09.2020 Tesla Chef - Musk wirbt mit eigenem Bahnshuttle auf das Gelände für 

die Mitarbeiter (Anlage 3  

Beratungsvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Grünheide (Mark) beschließt: 
Die Gemeindevertretung Grünheide (Mark) fordert den Bahnhof Fangschleuse zu ertüchtigen 
und an seinem jetzigen Standort zu belassen. 
Der Bürgermeister der Gemeinde  Grünheide (Mark) wird beauftragt gegenüber der 
Landesregierung, der Fa. Tesla und der Deutschen Bahn AG den Entschluss der 
Gemeindevertretung unverzüglich zu verhandeln und der Gemeindevertretung über die 
Ergebnisse zeitnah zu berichten. 

 
Begründung: 
Der Bahnhof Grünheide mit seiner historisch sinnvollen Lage zwischen den Siedlungsteilen 
Fangschleuse, Grünheide und Altbuchhorst dient nicht nur den Einwohnern und Gästen, sondern war 
Lagegunst für die Entwicklung des Schulstandortes mit über 1000 Personen und je einer Grund-
,Oberschule (auch für Exkursionen und Wandertage) und Musikschule sowie eines Gymnasiums und 
einer Kita. Die weitere Entwicklung des Ortes in Richtung Bahnhof zur fußläufigen Erreichbarkeit im 2 
km Umkreis, wäre mit der Verlegung des Bahnhofs nicht mehr gegeben. 
 
Das Teslawerk benötigt für die geplante Ausbaustufe von ca. 40.000 Beschäftigten im 3- Schicht-
System sowie für die Abwicklung des Warenverkehrs von ca. 24 Güterzügen einen Pufferbahnhof 
(Anlage 1) an dem Betriebsgelände, der nach Angaben der Bahn-AG am 20.08.2020  nicht vor 2026 
zur Verfügung steht.  
 
Bis zur Fertigstellung des Tesla-Werkbahnhofs auf dem Betriebsgelände der Tesla SE, wird der 
Bahnhof Fangschleuse als Ausgangspunkt für einen Buspendelverkehr für Beschäftigte zum 
Werksgelände benötigt. Hierfür muss der Bahnhof ertüchtigt werden, um  sicheren Übergang für 
Fußgänger, Ein- und Ausstieg bei längeren Zügen,  Aufstellflächen für Busse des Werkverkehrs und 



 

 

die ausreichende Bereitstellung Parkflächen für Pendler zu gewährleisten. Dies wäre bei einer 
Verlegung des Bahnhofs Fangschleuse mit verlorenen Investitionen, Rückbau und Ausbuchungen aus 
dem Anlagenbestand der Gemeinde verbunden, die durch die Verursacher zu Gunsten des 
Gemeindehaushaltes zu finanzieren sind. 
 
Auch für mögliche Änderungen des B-Plan 13 im Zusammenhang eines Ausbaus von Bahnanlagen, 
Verlegung des Bahnhofs Fangschleuse  und Bau eines Werksbahnhofs sind Regelungen zu treffen, 
welche mindestens die Gemeinde Grünheide (Mark) entgegen der Planungen zu „Verkehrsflächen mit 
besonderer Zweckbestimmung“ (1) von allen Kosten befreit und darüber hinaus 
Kompensationsleistungen vorsieht. (z.B. Ladeinfrastruktur, Parkhaus, CarSharing, Fahrradwege, 
erweiterte Buslinie im RE1-Takt zur Anbindung Campus und Ortsteile u.a.). 
(1) Begründung 1. Änderung B-Plan 13: Seiten 75,76 und 228 von 241 
Anlage: Stellungnahme L. Runge 
 

 

Empfehlung des Ausschusses 

 ja nein Enthaltung 

Die Vorlage wird zur Beschlussfassung empfohlen:    

Die Vorlage wird zur Wiedervorlage empfohlen:    

Die Vorlage wird von der Tagesordnung abgesetzt:    

Folgende Änderungsvorschläge werden unterbreitet: 
Die Ergebnisse der Prüfung des Förderungsgebers sind zu berücksichtigen. 
 

 
 
Amtsleiter Vorsitzende/r Gremium 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gemeinde Grünheide (Mark) Beschlussvorlage/Beschluss 

Gemeindevertretung Grünheide (Mark) 
 

Beschlussgremium Vorlage-Nr. Datum der Sitzung TOP öffentlich nicht öffentlich 

Gemeindevertretung 0087/20 15.12.2020 12 x  

Amt Fraktion bürgerbündnis-FDP Datum der Erstellung 07.12. 2020  

 
Betreff: 

Antrag der Fraktion bürgerbündnis-FDP: “Beratung und Beschlussfassung über den 
Entschließungsantrag „Die Gemeindevertretung Grünheide (Mark) fordert den Bahnhof 
Fangschleuse zu ertüchtigen und an seinem jetzigen Standort zu belassen“ 
 
Rechtsgrundlage: 

- Bbg KVerf 
 
Bezug: 

- 1. Änderung B-Plan 13, Informationsveranstaltung der Gemeinde Grünheide (Mark) „Stand des B-
Plan-Verfahrens Freienbrink-Nord“ am 10.09.2020, Offenlage Entwurf Stand 02.10.2020 

- Niederschrift über die 4. Sitzung des Ortsbeirates Grünheide am 18.08.2020, TOP 10 
- Niederschrift  über die 5. Sitzung des Finanzausschusses am 03.11.2020, TOP 11 
- Niederschrift über die 5. Sitzung des Ausschusses für ONTGUV am 18.11.2020, TOP 13 
- Abwägungen über die Stellungnahmen der TÖB Vorentwurf/Entwurf 1- Änderung B-Plan 13 

 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Grünheide (Mark) beschließt: 
Die Gemeindevertretung Grünheide (Mark) fordert den Bahnhof Fangschleuse zu ertüchtigen und an 
seinem jetzigen Standort zu belassen. 
Der Bürgermeister der Gemeinde  Grünheide (Mark) wird beauftragt gegenüber der Landesregierung, 
der Fa. Tesla SE und der Deutschen Bahn AG den Entschluss der Gemeindevertretung unverzüglich 
zu verhandeln und der Gemeindevertretung über die Ergebnisse zeitnah zu berichten. 
 
Begründung: 

Der Bahnhof Fangschleuse mit seiner historisch sinnvollen Lage zwischen den Siedlungsteilen 
Fangschleuse, Grünheide und Altbuchhorst dient nicht nur den Einwohnern und Gästen, sondern war 
Lagegunst für die Entwicklung des Schulstandortes mit über 1000 Personen und je einer Grund-,Oberschule 
(auch für Exkursionen und Wandertage) und Musikschule sowie eines Gymnasiums und einer Kita. Die 
weitere Entwicklung des Ortes in Richtung Bahnhof zur fußläufigen Erreichbarkeit im 2 km Umkreis, wäre mit 
der Verlegung des Bahnhofs um weitere 2 km nicht mehr gegeben. Durch die Verlängerung des Weges 
würden allein für jeden Nutzer des RE 1 Mehrkosten von rd. 300 €/a entstehen. 
 
Bis zur Fertigstellung des Tesla-Bahnsteigs für Pendelzüge (Fachbeitrag Verkehr, S. 51) auf dem 
Betriebsgelände der Tesla SE, bzw. eines neuen Bahnhofs auf Werkshöhe wird der Bahnhof Fangschleuse 
als Ausgangspunkt für einen Buspendelverkehr für Beschäftigte zum Werksgelände benötigt. Hierfür muss 
der Bahnhof mit PR-Anlagen gemäß Beschluss 41/03/20 auch ertüchtigt werden. 
Dies wäre bei einer Verlegung des Bahnhofs Fangschleuse mit verlorenen Investitionen und erheblichen 
zusätzlichen Aufwendungen für den verlegten  Bahnhof für die Gemeinde verbunden, die durch die 
Verursacher zu Gunsten des Gemeindehaushaltes zu finanzieren wären. Regelungen dazu stehen aus.  
Die Verlängerung der Bahnsteige auf 220 m ist gemäß Projekt i2030 der DB AG ab 2017 geplant. Dabei wird 
durch die vorgesehene Straßenüberführung auch eine Verschiebung der Bahnsteige in Richtung Osten als 
mögliche Alternative betrachtet und die vorhandenen Anlagen im Bahnhofsumfeld könnten weiter genutzt 
werden.  
Argumente für die Verlegung des Bahnhofs, dass die Werksangehörigen fußläufig das Werk erreichen 
können, sind bei der Ausdehnung des Werksgeländes unzutreffend. Bereits vom Parkplatz an der Südseite 
des Werkes ist ein Bus-Shuttle-Betrieb vorgesehen 
 
Die Stellungnahmen/Abwägungen der Unternehmen der DB AG, des VBB und des Eisenbahnbundesamtes 
haben einen Umfang von 89 Seiten. Es wurden grundsätzliche Änderungen der vom Planer des Landes 
vorgelegten Begründungen verlangt. Dies ergibt, dass es keine planungsrelevanten, verbindlichen 
Abstimmungen zwischen Bahn und Land und auch kein Begehren zur Errichtung oder Verlegung von 
Anlagen der DB AG (z.B. Bahnhof Fangschleuse) gibt. Die Bahn AG und das Eisenbahnbundesamt 
verweisen auf die bahnrechtlichen Bestimmungen und Planungsverfahren. Die wichtigsten Aussagen  sind 
hier eingefügt: 
 
 



 

 

Vorplanung  
 
DB Imm 

 
Entwurfsplanung  
  
DB Netz AG gleichlautend DB Station & Service AG 

 
VBB  

 
EBBA 



 

 

 
 

 
 

Stellungnahme der Kämmerei ja nein  

Beträge stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung   ______________________ 

außerplanmäßige Einnahmen   Unterschrift Kämmerei 

Bemerkungen der Kämmerei: 

 

______________________ 

Unterschrift Bürgermeister 

 
 

Die vorstehende Beschlussvorlage wurde zum Beschluss erhoben: 
 

gesetzlich gewählte Vertreter 19 

anwesende Vertreter 18 

Beschlossen mit dem Ergebnis Protokoll über die Sitzung der  

ja nein Enthaltungen  Gemeindevertretung vom: 15.12.2020 

8 9 1 Seite:  

Beschluss-Nr.: 59/04/20 

Bemerkungen: 

Aufgrund des § 22 der KVerf des Landes Brandenburg 
 waren keine Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen* 

 haben folgende Mitglieder weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:* 

  

* zutreffendes bitte ankreuzen 

 
 
- Christiani -  - Eichmann - 
Bürgermeister (Siegel)                Vorsitzende der Gemeindevertretung 
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